
  Anlage zur Beschlussvorlage 2020/16 

 

Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) hat die 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel in Ihrer Stadtverordnetenversammlung am 

11.02.2020 folgende  

 

3. Änderung 

Zur Hauptsatzung vom 10.02.2015 

beschlossen:  

 

§ 1 

§ 9 Absatz 4 (Öffentliche Bekanntmachungen) erhält folgende neue Fassung und: 

Soll ein Bauleitplan (Bebauungsplan oder Flächennutzungsplan) in Kraft gesetzt werden, macht die 

Stadt Bad Vilbel nach Absatz 1 bekannt, dass der Bauleitplan beschlossen bzw. die Genehmigung erteilt 

wurde. Der Bauleitplan kann während der Dienststunden der Stadtverwaltung im Rathaus, Am 

Sonnenplatz 1, 61118 Bad Vilbel eingesehen werden, worauf in der öffentlichen Bekanntmachung 

unter Angabe der Dienststunden (Tageszeit) und des Auslegungsortes (Gebäude und Raum) 

hinzuweisen ist. In der Bekanntmachung ist auch darauf hinzuweisen, dass die Dauer der Auslegung 

zeitlich nicht begrenzt ist. Die Stadt Bad Vilbel hält Bauleitplan, Begründung und die 

zusammenfassende Erklärung nach § 6 Absatz 5 bzw. § 10 Absatz 4 BauGB mit Wirksamwerden der 

Bekanntmachung zur Einsicht für jede Person bereit und gibt über ihren Inhalt auf Verlangen Auskunft. 

Mit der Bekanntmachung tritt der Bauleitplan in Kraft.  

Gleiches gilt für die Ersatzverkündung von Satzungen, deren Rechtsgrundlage auf § 10 Abs. 3 BauGB 

verweist. 

 

§ 2 

Die übrigen Bestimmungen der Hauptsatzung vom 10.02.2015 bleiben unverändert. 

 

§ 3 

Die 3. Änderung der Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Bad Vilbel, den 23.02.2020 

Der Magistrat der Stadt Bad Vilbel 

 

Dr. Thomas Stöhr 

(Bürgermeister) 
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Synopse  

zur 3. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Bad Vilbel 

Alt Neu 
§ 9 Absatz 4 der Hauptsatzung 
Soll ein Bauleitplan (Bebauungsplan oder Flächennutzungsplan) in Kraft 
gesetzt werden, macht die Stadt Bad Vilbel nach Abs. 1 bekannt, dass der 
Bauleitplan beschlossen bzw. die Genehmigung erteilt wurde. Der 
Bauleitplan kann während der Dienststunden der Stadtverwaltung im 
Fachbereich Technische Dienste im Stadthaus, Friedberger Straße 6, Bad 
Vilbel eingesehen werden, worauf in der öffentlichen Bekanntmachung unter 
der zusätzlichen Angabe des Raumes und der Dienststunden (Tageszeit) 
hinzuweisen ist. In der Bekanntmachung ist auch darauf hinzuweisen, dass 
die Dauer der Auslegung zeitlich nicht begrenzt ist. Die Stadt Bad Vilbel hält 
Bauleitplan, Begründung und die zusammenfassende Erklärung nach § 6 Abs. 
5 bzw. § 10 Abs. 4 BauGB mit Wirksamwerden der Bekanntmachung zur 
Einsicht für jede Person bereit und gibt über ihren Inhalt auf Verlangen 
Auskunft. Mit der Bekanntmachung tritt der Bauleitplan in Kraft. 
 
Gleiches gilt für die Ersatzverkündung von Satzungen, deren Rechtsgrundlage 
auf § 10 Abs. 3 BauGB verweist. 
 
 

§ 9 Absatz 4 der Hauptsatzung 
Soll ein Bauleitplan (Bebauungsplan oder Flächennutzungsplan) in Kraft 
gesetzt werden, macht die Stadt Bad Vilbel nach Absatz 1 bekannt, dass der 
Bauleitplan beschlossen bzw. die Genehmigung erteilt wurde. Der 
Bauleitplan kann während der Dienststunden der Stadtverwaltung im 
Rathaus, Am Sonnenplatz 1, 61118 Bad Vilbel eingesehen werden, worauf in 
der öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe der Dienststunden 
(Tageszeit) und des Auslegungsortes (Gebäude und Raum) hinzuweisen ist. In 
der Bekanntmachung ist auch darauf hinzuweisen, dass die Dauer der 
Auslegung zeitlich nicht begrenzt ist. Die Stadt Bad Vilbel hält Bauleitplan, 
Begründung und die zusammenfassende Erklärung nach § 6 Absatz 5 bzw. § 
10 Absatz 4 BauGB mit Wirksamwerden der Bekanntmachung zur Einsicht für 
jede Person bereit und gibt über ihren Inhalt auf Verlangen Auskunft. Mit der 
Bekanntmachung tritt der Bauleitplan in Kraft.  
 
Gleiches gilt für die Ersatzverkündung von Satzungen, deren Rechtsgrundlage 
auf § 10 Abs. 3 BauGB verweist. 

 

 




